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Mandantenbrief 
 

MVZ – Die juristische Person für 
das ambulante Bett - ein opti-
miertes Modell für die neuen 
Medizinischen Versorgungszent-
ren 

 
Einführung 

Heute steht fest: Das durch die 
Änderung des § 95 SGB V neu 
eingeführte Medizinische Versor-
gungszentrum wird die Landschaft 
des deutschen Gesundheitswesens 
grundlegend und nachhaltig verän-
dern.  

Dabei sind die grundlegenden Än-
derungen, die dieses neue Kon-
strukt mit sich bringt noch über-
schaubar und lassen sich kurz auf 
den Punkt bringen: 

Die ambulante ärztli-
che Versorgung kann 
nun auch in Träger-
schaft durch alle Leis-
tungserbringer des 
SGB V mit gesonderter 
Zulassung erbracht 
werden. Die Träger-
schaft darf sich allen 
zulässigen Rechtsfor-
men bedienen und Ärz-
te dürfen für die Leis-
tungserbringung auch 
angestellt werden.  

Auf den ersten Blick wird nicht 
klar, wie diese überschaubare Ver-
änderung das Gesundheitswesen 
revolutionieren soll. Diese kleine 
Änderung stellt jedoch ein ent-
scheidendes Bindeglied in der heu- 

 

tigen Struktur des Gesundheits-
marktes dar, welches als Kernstück 
für alle neuen Strukturen fungieren 
kann. 

Das neue MVZ ist die Brücke zwi-
schen stationärer und ambulanter 
Versorgung, die gesellschaftsrecht-
liche Befreiung des niedergelasse-
nen Arztes und der Türöffner für 
die umfassende Vernetzung im Ge-
sundheitswesen. 

Unabhängig von den vielen juristi-
schen Problemen, die die neuen 
Strukturen aufwerfen, soll im Fol-
genden das gesellschaftsrechtliche 
Modell um das Medizinische Ver-
sorgungszentrum vorgestellt wer-
den, welches alle Vorteile der neu-
en Möglichkeiten strukturell opti-
miert. Das Modell kann als Aus-
gangsbasis für eine individuelle 
Planung dienen, aber nicht alle 
Probleme im Einzelfall berücksich-
tigen. 

 

I.  Die Gesellschaftsform des 
MVZ 

Natürlich kann das MVZ auch als 
eine allein durch Vertragsärzte zu-
sammengesetzte Personengesell-
schaft gegründet und betrieben 
werden. Diese Form kann sich aus 
verschiedenen Gründen auch für 
einzelne Arztgruppen anbieten.  

Der Clou der neuen Zulassungs-
möglichkeit ist es jedoch, andere 
Leistungsträger an dieser Institution 
zu beteiligen. Hier bietet sich an, 
dass eine Klinik als Träger auftritt, 
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die sich an der ambulanten Versor-
gung beteiligen möchte, um z.B. 
Einbußen aus dem stationären Be-
reich zu kompensieren. 

Je nach örtlicher oder fachlicher 
Gegebenheit wird es sich aber auch 
anbieten, insbesondere Apotheken 
oder Sanitätshäuser mit als Grün-
der in das MVZ aufzunehmen, um 
die Leistungserbringung hier von 
verschiedenen Anbietern zu koor-
dinieren.  

Grundsätzlich sind nach § 95 SGB 
V alle erlaubten Organisationsfor-
men für das MVZ möglich. Möchte 
sich jedoch das MVZ in sein Um-
feld optimal integrieren und auch 
eine gewisse Größe erreichen, bie-
tet sich eine Kapitalgesellschaft in 
Form einer GmbH oder sogar einer 
Aktiengesellschaft an. Mal von 
einigen, hier nicht weiter zu vertie-
fenden, Gründungsproblemen ab-
gesehen, wird sich so jeder Leis-
tungserbringer, der die Tätigkeit 
des MVZ vorantreiben will, auch 
als Gesellschafter der Institution 
wieder finden können. 

Die Kernzelle der organisierten 
ambulanten Versorgung ist ge-
schafften und alle Beteiligten kön-
nen ihr Know-how und auch ihre 
Interessen einbringen. 

 

II. Die Praxisgemeinschaft 

Ein altes Konstrukt erhält nun eine 
ganz neue Bedeutung: Die Praxis-
gemeinschaft.  

Das MVZ ist zu unflexibel, um 
bereits gut etablierte Ärzte einzu-
binden, die nicht ohne weiteres in 

einer Gesellschaft zusammen mit 
Krankenhaus, Apotheke oder Sani-
tätshaus aufgehen möchten. Den-
noch ist es für MVZ und Arzt sinn-
voll, eine Integration voranzutrei-
ben und die ambulante Versorgung 
im größtmöglichen Einklang zu 
erbringen.  

Die Praxisgemeinschaft ist in der 
Lage, alle nichtärztlichen Leistun-
gen von MVZ und Arzt zusammen-
zufassen und nur die ärztliche Leis-
tung selber der einzelnen Abrech-
nungsstelle zu belassen. So kann 
man sich vorstellen, dass ein MVZ 
mit Klinik, Apotheke oder Sanitäts-
haus im Rücken zusammen mit 
verschiedenen niedergelassenen 
Ärzten eine Praxisgemeinschaft 
gründen und somit ein ambulantes 
Zentrum schafft, welches über das 
MVZ hinausgeht. Alle Synergien 
(OP- und Gerätegemeinschaft, 
EDV, Empfang etc.) können ge-
nutzt werden und gegenüber dem 
Patienten kann ein sehr weites 
Spektrum von Leistungen angebo-
ten und vermarktet werden. Der 
Vertrag der Praxisgemeinschaft 
regelt die Einzelheiten. Aus der 
Kernzelle wird eine operative Ein-
heit. 

Die Praxisgemeinschaft ist örtlich 
zwar sinnvoll, aber durchaus auch 
überörtlich zulässig und denkbar. 

 

III. Zuweisungs- und Nutzungs-
kooperation 

Das ambulante Zentrum als opera-
tive Einheit muss sich nun noch 
optimal in sein Umfeld einfügen. 
Neben Standort- und Leistungspla-
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nungen müssen auch mit den Mei-
nungsbildnern und Schlüsselperso-
nen des Umfeldes produktive Be-
ziehungen geknüpft werden. Hier-
für bietet es sich an, alle rechtlich 
denkbaren Möglichkeiten zu nut-
zen, um eine Vereinbarung mit 
diesen Personen oder Institutionen 
zu schließen, die ein gegenseitiges 
Vorankommen bezweckt. Dies 
geschieht am besten in einer all-
gemein gehaltenen Zuweisungs- 
und Nutzungsvereinbarung. Somit 
sind alle relevanten Teilhaber in 
der neuen Struktur berücksichtig 
und untergebracht. 

 

IV. Betreibergesellschaft 

Bei Projekten in dieser Größenord-
nung bedarf es häufig eines erheb-
lichen Investitionsaufwandes. Au-
ßerdem ist das Management einer 
solchen Struktur ernst zu nehmen 
und bedarf eines gewissen Grades 
an Professionalität. Auch wecken 
solche neuen Vertriebswege häufig 
das Interesse der Industrie und in-
novativer Investoren.  

Um auch diesen Umständen Rech-
nung zu tragen ist es sinnvoll, dem 
Ganzen ein professionelles und 
finanzstarkes Dach zu geben. Dies 
kann in Form einer Betreiberge-
sellschaft geschehen. Vorteil an so 
einer Betreibergesellschaft ist, dass 
auch andere Personen oder Firmen 
als Leistungserbringer nach dem 
SGB V an dieser Gesellschaft und 
auch an deren finanziellen Erfolg 
beteiligt sein können. 

 

Die Betreibergesellschaft kann da-
bei alle Leistungen erbringen und 
auch kontrollieren, die nicht unmit-
telbar ärztliche Leistungen sind. 
Somit kann auch die gesamte Orga-
nisation und Abwicklung der Pra-
xisgemeinschaft (als Hülle des am-
bulanten Zentrums) über die 
Betreibergesellschaft abgewickelt 
werden.  

Die Betreibergesellschaft sollte 
zwar nicht unmittelbar an den Um-
sätzen aus der ärztlichen Leistung 
beteiligt werden, wird aber natür-
lich mittelbar als Betreiber immer 
von den ambulanten Abrechnungen 
profitieren. 

 

V. Fazit 

Es ergibt sich somit ein Modell, an 
dem letztendlich jeder, der mit dem 
Gesundheitswesen befasst ist, ein 
Interesse haben kann und vielleicht 
auch haben sollte. Vieles war si-
cherlich auch vorher schon möglich 
und denkbar. Das neue MVZ liefert 
jedoch den Anstoß für die Umstruk-
turierung, weil hierdurch die ambu-
lante Versorgung für den Markt 
geöffnet wurde.  

Jeder Teilnehmer am Gesundheits-
markt wird sich nun über seine Po-
sition in dieser neuen Struktur Ge-
danken machen müssen.  Sicher ist 
- nach über einem Jahr MVZ - heu-
te, dass andere diese Strukturen 
bereits nutzen und prägen und da-
mit den Markt erheblich beein-
flussen. 

 


